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LANDRATSAMT DEGGENDORF 

Herrenstraße 18 

94469 Deggendorf 

 

 

Az. 30-5651.06 

 

 

Vollzug Verordnung (EU) 2016/429 und Geflügelpest-Verordnung (GeflpestV); 

Allgemeinverfügung zur Untersuchungspflicht von Geflügel im mobilen Handel 

 

 

 

 

Das Landratsamt Deggendorf erlässt folgende 

 

 

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g: 
 

 

1.  Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und 

Gänse (Geflügel oder in Gefangenschaft gehaltene Vögel im Sinne des Art. 4 Nr. 9 oder 

Nr. 10 VO (EU) 2016/429) dürfen außerhalb einer gewerblichen Niederlassung oder 

von Personen, welche keine solche Niederlassung haben, gewerbsmäßig nur abgegeben 

werden, soweit die Tiere längstens vier Tage vor der Abgabe klinisch tierärztlich oder, 

im Fall von Enten und Gänsen, virologisch nach näherer Anweisung der zuständigen 

Behörde mit negativem Ergebnis auf hochpathogenes oder niedrigpathogenes aviäres 

Influenzavirus untersucht worden sind. Beginn der Viertagesfrist ist der Tag des auf der 

tierärztlichen Bescheinigung eingetragenen Untersuchungsdatums bzw. des Datums des 

Laboruntersuchungsbefundes. 

 

a) Im Fall von Enten und Gänsen sind die virologischen Untersuchungen jeweils 

an Proben von 60 Tieren je Bestand in einem Landeslabor oder in einem für 

diese Untersuchung nach der Norm ISO/IEC 17025 akkreditierten Privatlabor 

durchzuführen. Die Probenahme für die virologische Untersuchung hat durch 

eine nach § 2 Bundes-Tierärzteordnung zur Ausübung des tierärztlichen Berufes 

befugte Person mittels eines kombinierten Rachen- und Kloakentupfers zu erfol-

gen. Werden weniger als 60 Enten oder Gänse gehalten, sind die jeweils vorhan-

denen Enten und Gänse zu untersuchen. 

 

b) Im Fall von anderem Geflügel als Enten und Gänsen sind die zur Abgabe im 

Reisegewerbe vorgesehenen Tiere durch eine nach § 2 Bundes-Tierärzteordnung 

zur Ausübung des tierärztlichen Berufes befugten Person klinisch zu untersu-

chen. 
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2. Die sofortige Vollziehung der Ziffer 1 dieser Allgemeinverfügung wird angeordnet. 

 

3. Diese Allgemeinverfügung ergeht kostenfrei. 

 

4. Diese Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt des 

Landkreises Deggendorf als öffentlich bekanntgegeben. 

 

 

 

Landratsamt Deggendorf 

Deggendorf, 20.10.2022 

 

 

gez. 

 

Peterle 

Ltd. Regierungsdirektor 

 

 

 

Hinweise: 

 

 

1. Gem. Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz ist nur der verfü-

gende Teil der Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. Die Allgemeinver-

fügung liegt mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung im Landratsamt Deggendorf, 

Herrenstraße 18, 94469 Deggendorf, Zimmer 20, aus. Sie kann während der allgemei-

nen Dienstzeiten nach vorheriger Terminvereinbarung eingesehen werden. 

 

2. Wer Geflügel im Reisegewerbe abgibt, hat die Bescheinigung über das Ergebnis der 

Labor- bzw. klinischen Untersuchung mitzuführen. Die Bescheinigung ist dem Veteri-

näramt Deggendorf auf Verlangen vorzulegen. Die Bescheinigung ist mindestens ein 

Jahr aufzubewahren. Die Frist beginnt mit dem Ablauf des letzten Tages des Kalender-

monats, an dem die Bescheinigung ausgestellt worden ist (§ 14a Abs. 1 Satz 3-6 Gefl-

pestV). 

 

3. Die Aufhebung dieser Allgemeinverfügung wird öffentlich bekannt gemacht, sobald 

sich die epidemiologische Situation ausreichend verbessert hat. Sollte sich die Seuchen-

lage weiter verschärfen, werden weitergehende Anordnungen erlassen (z. B. Aufstall-

pflicht). 
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BEKANNTMACHUNG 
 

über die Feststellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2021 

des Zweckverband Abfallwirtschaft Donau-Wald, Außernzell 

 

1. Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 28.07.2022 den geprüften Jahresab-

schluss 2021 behandelt und folgenden Beschluss gefasst: 

  

 Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss des ZAW Donau-Wald für das Wirt-

schaftsjahr 2021 mit dem in der Anlage aufgeführten Ergebnis fest. Der Jahresverlust im 

hoheitlichen Bereich in Höhe von 3.345.482,60 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der 

kumulierte Jahresverlust bei den Betrieben gewerblicher Art in Höhe von 74.644,47 € wird 

auf neue Rechnung vorgetragen. 

 

2. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kittl & Partner GmbH, Deggendorf, hat den Jahresab-

schluss 2021 geprüft und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 

  

 Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 

Wir haben den Jahresabschluss des Zweckverband Abfallwirtschaft Donau-Wald, Außern-

zell, — bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlust-

rechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem 

Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden — ge-

prüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Zweckverband Abfallwirtschaft  

Donau-Wald, Außernzell, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 

2021 geprüft. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 

•  entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-

schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermit-

telt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der 

Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr 

vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und 

•  vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 

Zweckverbandes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 

mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt 

die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

 

Deggendorf, 10. Juni 2022 

 Dr. Kittl & Partner GmbH 

 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
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3. Der Jahresabschluss 2021 liegt zusammen mit dem Lagebericht in der Zeit vom 05.12.2022 

bis 16.12.2022 während der allgemeinen Dienststunden in der Geschäftsstelle des Zweck-

verbandes Abfallwirtschaft Donau-Wald, Gerhard-Neumüller-Weg 1, 94532 Außernzell, 

zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 

 

 

Außernzell, 19.09.2022 

 

ZAW Donau-Wald 

 

gez. 

 

 

Raimund Kneidinger 

Verbandsvorsitzender 

Landrat 
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BEKANNTMACHUNG 
 

über die Feststellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2021 

des Kommunalunternehmens BBG Donau-Wald KU, 

Anstalt des öffentlichen Rechts, Außernzell 

 

 

1. Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 11.07.2022 den geprüften Jahresabschluss 2021 

behandelt und folgenden Beschluss gefasst: 

  

 Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss des BBG Donau-Wald KU für das Geschäfts-

jahr 2021 fest und der Jahresgewinn in Höhe von 14.204,76 € wird auf neue Rechnung vor-

getragen. 

 

2. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kittl & Partner GmbH, Deggendorf, hat den Jahresab-

schluss 2021 geprüft und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 

  

 Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

 

„Wir haben den Jahresabschluss des BBG Donau-Wald KU - Kommunalunternehmen für 

die Behandlung von Bioabfall und Grüngut Anstalt des öffentlichen Rechts des Zweckver-

bands Abfallwirtschaft Donau-Wald, Außernzell, bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezem-

ber 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 

bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilan-

zierungs- und Bewertungsmethoden geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der 

BBG Donau-Wald KU - Kommunalunternehmen für die Behandlung von Bioabfall und 

Grüngut Anstalt des öffentlichen Rechts des Zweckverbands Abfallwirtschaft Donau-Wald, 

Außernzell, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft. 

  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, 

für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 

Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-

chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesell-

schaft zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. 

Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 

Kommunalunternehmens. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in 

Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften 

und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.“ 

 

Deggendorf, 10. Juni 2022 

 Dr. Kittl & Partner GmbH 

 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
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3. Der Jahresabschluss 2021 liegt zusammen mit dem Lagebericht in der Zeit vom 05.12.2022 

bis 16.12.2022 während der allgemeinen Dienststunden in der Geschäftsstelle des Zweck-

verbandes Abfallwirtschaft Donau-Wald, Gerhard-Neumüller-Weg 1, 94532 Außernzell, 

zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 

 

 

Außernzell, 19.09.2022 

 

BBG Donau-Wald KU 

 

gez. 

 

 

Raimund Kneidinger 

Verwaltungsratsvorsitzender 

Landrat 
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BEKANNTMACHUNG 
 

über die Feststellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2021 

des Kommunalunternehmens Abfallwirtschaft Donau-Wald, 

Anstalt des öffentlichen Rechts (kurz AKU Donau-Wald), Außernzell 

 

 

1. Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 11.07.2022 den geprüften Jahresabschluss 2021 

behandelt und folgenden Beschluss gefasst: 

  

 Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss des AKU Donau-Wald KU für das Geschäfts-

jahr 2021 fest und der Jahresgewinn in Höhe von 39.250,17 € wird auf neue Rechnung vor-

getragen. 

 

2. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kittl & Partner GmbH, Deggendorf, hat den Jahresab-

schluss 2021 geprüft und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 

  

 Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 

„Wir haben den Jahresabschluss der Abfallwirtschaft Donau-Wald, Anstalt des öffentlichen 

Rechts - AKU Donau-Wald, Außernzell, — bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 

2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis 

zum 31.Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzie-

rungs- und Bewertungsmethoden — geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der 

Abfallwirtschaft Donau-Wald, Anstalt des öffentlichen Rechts - AKU Donau-Wald,  

Außernzell, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, 

für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 

Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-

chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft 

zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 

2021 bis zum 31. Dezember 2021 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 

Kommunalunternehmens. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Ein-

klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und 

stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.“ 

 

     Deggendorf, 10. Juni 2022 

 Dr. Kittl & Partner GmbH 

 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
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3. Der Jahresabschluss 2021 liegt zusammen mit dem Lagebericht in der Zeit vom 05.12.2022 

bis 16.12.2022 während der allgemeinen Dienststunden in der Geschäftsstelle des Zweck-

verbandes Abfallwirtschaft Donau-Wald, Gerhard-Neumüller-Weg 1, 94532 Außernzell, 

zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 

 

 

Außernzell, 19.09.2022 

 

AKU Donau-Wald 

 

gez. 

 

 

Raimund Kneidinger 

Verwaltungsratsvorsitzender 

Landrat 
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30-0831 jbö-fr 

 

MANÖVERMELDUNG 

 

Name der Übung: 

Erkundungsübung 

 

Zeit: 

09.11.2022 bis 10.11.2022 

 

Übungsraum: 

Straubing, Pemfling, Zwiesel, Hengersberg 

 

Übungsaktivitäten:  

Die Übung findet im freien Gelände statt. 

 

Einzelheiten zur Übung: 

Marschstraßenerkundung, Gewässererkundung, Brückenerkundung, Bestimmen des Hinder-

niswertes der Kinsach, Erkundung Verfügungsraum  

 

Raum/Ort: 

 

Art und Anzahl der eingesetzten Boote, Fähren, Brücken 

5 Radfahrzeuge, 3 davon MLC 12 u. höher 

 

Sonstiges: 

 

Übungsform mit Kurzcharakteristik: 

Ein Pionieraufklärungs- und Erkundungstrupp kriegt mehrere Aufträge. Der Trupp soll sich 

taktisch annähern und so viele Informationen wie möglich generieren. Die Aufträge sind 

Marschstraßenerkundung, Brückenerkundung, Gewässererkundung (breite Gewässer), Gewäs-

sererkundung (schmale Gewässer) und mehrere Bodenbefahrbarkeiten. 

 

Besonderheiten: 

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich den Einrichtungen der übenden Truppen und von evtl. 

liegengebliebenen militärischen Sprengmitteln (Fundmunition und dergl.) fernzuhalten. Auf 

die Strafbarkeit des Auflesens von Sprengmitteln wird hingewiesen. 

 

Wer Kampfmittel findet, hat dies unverzüglich der nächsten Polizeidienststelle anzuzeigen. Zu-

widerhandlungen können nach § 22 b des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen als 

Ordnungswidrigkeit geahndet werden. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass zur Abwicklung von Manöverschäden die Gemeinden sowie 

die Wehrbereichsverwaltung Süd für die Bundeswehr und die Bundesanstalt für Immobilien-

aufgaben  

– Schadensregulierungsstelle des Bundes – Regionalbüro Süd in Nürnberg für die ausländi-

schen Streitkräfte nähere Auskünfte erteilt. 
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Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntmachung zu sorgen sowie die 

Jagdausübungsberechtigten und die Bewohner abgelegener Gemeindeteile und Gehöfte von der 

Übung zu verständigen. 

 

Einwendungen gegen diese Übung oder einschränkende Bedingungen sind dem Landratsamt 

Deggendorf unverzüglich mitzuteilen. 

 

 

Deggendorf, den 12.10.2022 

LANDRATSAMT 

 

gez. 

 

Dr. Becker 

Regierungsdirektorin 
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Sparkasse Deggendorf 

 

 

 

 

 

 

 

Kraftloserklärung 
 

 

 

 

 

Die Sparkassenbücher 

 

 

 

 

Nr. 3782860807  

Nr. 4582144046 
 

 

 

 

 

werden gem. Art. 39 AGBGB für kraftlos erklärt. 

 

 

 

 

Deggendorf, 12.10.2022 

 

 

Sparkasse Deggendorf 

 

 


